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Doppeldiagnosezentrum (DDZ) Serrahn 
Leitfaden für die Aufnahme von Patienten

Nehmen Sie bitte zuerst den Kontakt mit uns auf und erfragen Sie den aktuellen Stand nach freien 
Therapieplätzen, so ist auch ggf. eine Aufnahme auf unserer Warteliste möglich.

 
Senden Sie uns bitte vorab die ersten Informationen zu dem Patienten: nach Möglichkeit aktuelle Arztbriefe, 
Epikrisen, Sozialberichte, Kontaktdaten, ggf. den Betreuerausweis und sonstige relevante Unterlagen, um eine 
Ersteinschätzung vornehmen zu können!

Am schnellsten können Sie diese als PDF-Datei per Email oder auch als Fax an uns senden. Die Kontaktdaten 
finden Sie im Briefkopf.

Wir sichten die Unterlagen und entscheiden gemeinsam im therapeutischen Team über eine Aufnahme oder 
Ablehnung. Sie erhalten so bald wie möglich eine Rückmeldung, und wir vereinbaren einen Termin hier vor Ort, 
sodass ein gegenseitiges Kennenlernen stattfinden kann.

Kommt nach dem Besichtigungstermin eine Aufnahme infrage, erhalten Sie von uns eine Aufnahmezusage, so 
kann ihrerseits eine Antragstellung auf Eingliederungshilfe bei dem zuständigen Leistungsträger erfolgen (SGB 
IX und ggf. in Verbindung mit SGB XII).

Liegt uns der positive Bescheid für die Bewilligung der Leistungen vor, kann der Patient zum vereinbarten 
Zeitpunkt im DDZ aufgenommen werden.

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise: 

Zwischen der Aufnahme und dem ersten tatsächlichen Leistungsbezug können mehrere Wochen vergehen. 
Die Patienten sind im schlimmsten Fall ohne finanzielle Mittel. Durch notwendige Ausgaben, wie Zuzahlungen 
für Medikamente oder einen persönlichen Bedarf an Tabakwaren o. ä., kommen Patienten erfahrungsgemäß in 
Schwierigkeiten! Eine vorherige Auslage der Mittel unsererseits ist nicht möglich! Daher ist spätestens bei 
Aufnahme ein Barbetrag in Höhe von 100,00 Euro zu hinterlegen! 

Ihr DDZ-Team 




